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Der Wehrmachtbevollmächtigte

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Abt. Ia/1.0. Az.43a Nr. 255/42 off.II

1

den 13.4.42

in Bohmen und mahren.

Eing.: 15. APR.1942

BezUg: 1.) OKH (BdE) vom 18.9.39

Az. 35 gk 39 I V III/V 3 NZ Nr.5731/39.

2.) W.B. IVa Az,62 n C I (2) vom 11-+2.39.

Betr.: Ausgabe von Tabakwaren für die Wehrmachtteile im Protektorat.

1.) Die Tabakwaren für die Wehrmachtangehörigen des Protektorats

wurden bisher durch Abholkommendos unter Benützung der Eisen-

:

bahn monatlich mehrmals bei der Heeresverwaltung in Eöhmen

und Mähren empfangen.

2.) Ab sofort wird die Benützung der Eisenbalm hierfür wntersagt.

3.) Die Zustellung der Tabakwaren eriolgt grundsätzlich mit Post

oder Bahn durch die Hearesverwaltung.

4.) Ausnahmen zu 3.) gelten für die Einheiten in und um Prag.

5.) Durchführung, Bestellung, Versand und Bezahlung erfolgt

künftig entsprechend der nachstehend mitgeteilten neugefaßten

Ziff,8 der unter 2.) genannten Bezugsverfügung:

.

"g.) Wenn die Ware durch,Boten abgeholt wird, ist diesem

die Anforderung und der Geldbetrag mitzugeben. Die Ware kann

sogleich mitgenommen werden. Der Transport geht auf Gefahr

des Empfängers.

Bei Zusendung dei Ware ist das Geld mit Post gleich-

zeitig mit der Anforderung einzusenden und auf der Anforderung

zu vermerken: Betrag abgesandt, Zusendung der Ware erbeten.

Die Zusendung der Ware erfolgt dann je nach Gewicht mit

Post oder Bahn auf Kosten und Gefahr der Heeresverwaltung

Böhmen und Mähren. si.

Die Urschrift der Anforderung wird als Versandaviso dem

Besteller mit Vernerk rücligesendet, wann und wie (Bahn, Post)

die Sendung abgegangen ist.

Jede Sendung wird von der Heeresverwaltung mit dem vollen

Werte versichert. Bei Sehäden nder Beraubungen ist in An-

Wesenheit eines Bahn- oder Postorgans eine Verhandlung auf-

zu nchmen, in welcher der Schaden nach Art, Menge und Betrag

genau bezeichnet ist, Die Verhandlung ist von dem Bahn- oder

17-1442
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Postorgan mitzufertigen und in döppelter Ausfertigung an

die Heeresverwaltung einzusenden,

Komnt eine Sendung in entsprechender Frist nach Ein-

gang des Versandavisos nicht an, ist hierüber an die Heeres-

verwaltung Melduig zu erstatten.

Alle Schäden und Verluste werden von der Heeresver-

waltung sofort nach Eingang der o.a. Anzeigen durch Nach-

lieferung in vollem Werte erstattet, Las Schadenersatz-

verfahren bei der Bahn- oder Postverwaltung führt die Heeres-

verwaltung durch."

Anforderungsvordrucke für Tabakwaren sind von der

Heeresverwaltung Böhmen wnd Mähren - Tabakstelle - zu

beziehen.

Für den Wehrmachtbevollmächtigten

Der Chef des Generalstabes

Im Entwurf gez. Vorbrugg

F.d.R.

fAfrtus.

Verteiler:

"A" und Luftwaffe

im Hause:

IV a 3x

T.o.(Entwurf)

Kdr, d. Streifendienstes.

X

5.c.d

/.

28y 4.48.
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Der Befehlshaber der Waffen-y

Prag, den 7.5.42

Böhmen und Mähren.

Ia/ Az.: 58

B./C.

Büro des S'aglsfekretärs

bo Reidi protektoc

in Duhma und Mähren.

n

Cing - 8.MA11942

dem

Höheren -und Polizeiführer

beim Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren,

4-Gruppenführer, Staatssekretär

K. H. F r a n k,

a

ra g IV,

Czernin-Palais,

nach Kenntnisnahme durch den B.d.W.- zurückgereicht.

0.tape

B.

$.d.x.h

b 85.as.

S.t. ©.V-15a/42
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Der Göhere 44- und Polizeifüheer

beim Keichsprotehtor

Prag, ben 1. Mai 1942.

in Böhmen und Mähren

Nr. St.S. 110/42.

(Bitte in Jhrer Antwort anzuführen!)

Betrifft: Abschluß von Verträgen für die nach der Regierungsverordnung

164/22 von den Gemeinden erbauten Kasernen.

Borgang: Ohne.

Anlg.: 2 Schriftstücke.

An den

Befehlshaber der Waffen-i

Böhmen und Mähren,

4-Brigadeführer v.Treuenfeld,

Prag.

Die angeschlossenen Vorgänge übersende ich gegen Rück

gabe zur Kenntnis.

Heil Hitler!

mam

4-Gruppenführer.

valty
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Böhmen und Mähren
Az: 58 c D I (5)
P r a 6 , den 1o. April 1942,
UV
sämtliche Heeresstcndortvervaltungen. I  Feo protekiot
Nachrichtlich:
In Loamen und mahren.
W.B.Ia-
Cing.: 15.APR.1942
D I, D II, D III,
Int. z.b.V.
Zveigstelle Luftgaukommanlo XVII, Prag;
Reichsprotektor in Böhmen u: Mähren -Gruppe.Finanz -,
Höherer SS. - u. Polizeifürer beim R.Pr. i. E./M.,
Befehlshaber der Ordnungspolizei, Prag XIX,General-Röttig-
str. Nr. 14,
Ministerium für Vorkohr und Tochnik - z.H. Herrn Major
Franz, Prag XVI,
Schvedenstrasse Nr, 49,
Generalinspektorat der Regierungstruppe.
Betrifft: Abschluss von Verträgen für die nach der
Reg. Vorordng. 164/22 von don Gomeinden
orbauton Kasernen.
Bezug:
H.V. in B./M. Az. 58 o D I/D II vom 3o.1.40
Az. 58 c D 1V/3 vom 30.7.40
AZ. 58 c D IV (3) vom 4.11.40
B 58 c D I/ D II vom 10.7.40
58 c D I (5) vom 15.12.41
Anlage:
--
In der Ahlage vird den H. St.O.Vorv. ein Mustorvertrag zum
Abschluss der Verträge dor nach der Reg. Verordng, 1e4/22 orbau-
ton Kasernon übersandt. Danach haben dio H.St.O.Vorw. nunmchr un-
verzüglich - vorbehaltlich dor Gonohmigung der H.V; i: B./M. - mit
don Gemeinden die Verträge über diese Kasornon abzusohliossen.
Sovoit diese Kasernon der Luftvaffe oder der Ordnungapolizei für
ständig überlassen vordon sind, schliesson diose selbst nouc Ver-
träge ab. Für dio z,Zt, von der Regierungstruppo genutzten Kasernen
diasor Art sind jodoch von don zuständigon H.St,O.Vor. cbonfalls
Vorträgo abzuschliosson.
Anloitung zun Abschluss der Vorträgo:
1) für jodos Bauvorhabon, bozy. für jodon Kasernonbau ist ain go-
sondcrter Vertrag abzusohliessen, Dic frühoran tschechischen
Verträgo können dabei als Anhelt benutzt vardon.
2.) Zu §.1 (2) und § 3 (1) u. (2) sind zeiorlei Fessungen vorge-
sehen. In die abzuschliessenden Verträge ist der rür die botr.
Kasorne usw, massgobendo Wortlaut cufzunehmen.
3) $ 2 (1)
St. π7-15/42



3) Zu & 2 (1): Hier sind die cinzelnon Bauperzellon, die zum Bau
der Kaserne usv, erforderlich veren, zu prüfen und das
3a
Gosemtausmass in die Verträge oinzusotzon.
(2) Lagapläno und Grundbuchsauszüge ( Abschriften ) sind
den Vorträgen boizunchmen.
(3) "o sich die grundbücherlichm Eintragungan in die Länge
ziohen sollton, sind dic Grundbuchauasüge nachträglich
vorzulogen.
(4) In don Fällon, in denen in den tschechischon Vorträgen
dio Entfernung festgolegt ist, muss diese auch in don
neuen Vertrag aufgenommen verden.
4) Zu & 3__(1): Als Bauaufvand ist das erhaltone, bozy. erforderlicho
Baudarlehen oinzusotzen, Demontsprechend kommtentvoder
der erste oder der zweite Satz zur Anvondung.
(2) Ist verschieden zu fassen, je nachdem ob die Gemeindc
das orforderliche Darlehen zur Gänze verschafft hat
oder nicht.
5) Zu § 4. (1) Kommt nur zur Anvoncung, vonn sich bei noch nioht
vollondeten Bauton Änderungon in den Bauunterlagen
ergoben.
(2) Komnt nur für noch nicht vollendete Bauten in Be-
tracht.
6) Zu  S (3): Falls von don Gomeinden mit Con Geldgeborn Vor-
valtungsboiträge vereinbart vurdon, sind diese nach
don tschech; Vorträgon als neuer Absatz d) aufzunehmen.
7) Zu  5_ (5): Die von den Darlchensgeborn nach Genehmigung der
nouen Verträge anzufertigendon Tilgungspläno sind nach-
träglich vorzulogen.
8) Zu § 6 : Die Tilgungszeiton sind in don nouon Verträgen, vio
in don tschech; Verträgen, aufzunehmen.
9)Zu§8:
Als Zuschuss für die lfd. Bauunterhaltung ist von dor
Gomeinde ein Instandsetzungsbeitrag zu fordern.
Allgomein:
Ein Teil dor Kasernen sind von don tschech, Behördon
bureits abgorochnot. Der tatsächliche Bauaufvand vird .
orst nach Prüfung dor Bauabrochnungon durch die H.V. i.
B. u. M. bestimmt. Nach Festsetzung des anrechenbaron
Bauaufvnndes varden die neuon Verträge durch Nachträge
orgänzt vordon.
Boi auftretendon Schvieriekeiton ist.sofort zu berichton.
Für die Richtigkoit
goz.:
FAstheV
Jansch
70911
Oberzchlmeister.
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S

Gebührenfrei (umäns § 4 der Reiche-

verordnung von 12.7.1939

V c t  a g

W  g S   M

Seischen dem Doutschen Reioh, Reichefiskus Reer, vextreten

durch die Heerosvorvaltung in Böhmon und Hähroa, diese vertretan

durch don Vorstoher ler Heorosstandortverweltung ..............

. ( nachfolgond Kurz " Roich " genannt),

cinerseits,

to toenqdn

ihre gesotzlichen Vertreter ..............

.... ( nachfolgend kurz " Gunainde " gencent );

andferseits,

vird vorbehdltiich der Genehmigung durch die Heoresvcrwaltung

in Böhnen und Hähren folgunder Vertrag abgeschlossen:

§.

1.) Die Geneinde ist zum Bau einer Kaserne für .............

   d     

Erstollung der bezuichnescn Kasern. gomäss der Reg. V.o. Nr.

164/1922 S.c.G.u.V. in Vorbinäung lait dun einschlägigen Bo-

stimnungon über militärisohe Einquartiorungen Nr. 93/1879

RGBl, im Wortlaut des Gesetzes Nr. 1oo/18os ncBl: bercits er-

füllt vordan.-

-.2.) Diencr Bau wird von der Gemeinde gemšss Heg.V.o. Nr.

164/1922 S.d.G.u.V. in Verbindung mit don sinschlägigen Be-

stinmungen über mil:tärisohe Einquartiorungen Nr, 9s/167) RiGEl,

im Wortlaut des Gesetzes Nr. Too/iags HgBl. durchgoführt. -

§

1.) Dar bon■tigto - cufgewendete - Bouplatz hat eino Grösso

von ...................... und besteht aus folgonden Grund-

atückon............

2.) Gostalt und Loge des Bauplatz.s ist aus dem anliugonden

Vermossungsplane ersichtlich, velchor sinen untrennbaron Be-

stan teil diesos Vertrages billet.

3.) Die Gemeinde



3.) Dio Gemoinde ist ve prlichtet, die don Bauplatz bildenden

Grundstüicke dem Reic: unentgeltlich zur Verrügung zu stellen

- Soweit die Grundsticke der Gemoinde noch nicht gehören,

ist die Gemeinde zum alsbaldigen Eigentumserverb und zu

dessen Verlautbarung im Grundbuche auf elgene Kosten vor-

pflichtet,-

4.) Die Gemeinde hat dafür einzustehen, dass dio an den Bau-

platz angrenzendon Grundstücke in cinen Umkrois von .......

..….…. m Tiefe ohne Einvilligung ( vorherige Genehmigung )

des Reichs nicht bebaut werden.

§3.

1.) Die Gemeinde ist verpflichtet, den zur Deokung der Baukosten

von insgosamt ............... RM orfordorlichen Be-

trag im Woge der Anloihe selbst zu beschaffen, - Die Ge-

meinde hat sich den zur Dockung der Baukosten von insgesamt

........-... RM.erforderlichen Betreg im Wege der Anleihe

selbst beschafft: -

2.) Hierbei hat die Gomeinde folgende Bestimmungon zu beachten -

beachtet - :

a) Gemäss Anleihvertrag muss - ist - die Anleihe seitens dos

Gebors mindostons bis zur Fortigstellung des Baues unkünd-

bar sein, vährend späterhin halbjährliche Kündigung ein-

treten kann, seitens der Gemeinde ist eino halbjä.rlicho

Kündigung zulässig. Die Unkündbarkeit muss - ist - im An-

leihevertrag vcxlautbart sein. Die Gemeinde kann eine Kündi-

gung nur auf Weisung des Reichs ausspreolen.

b) Dic Gemeinde ist zur Beschaffung einer heuen Anleihe ver-

pflichtet, sobnld lio büchcrige Anleiha seitons des Gobers

aufgekündigt vird.

c) Die Gemeinde ist verpfliohtet, den Anleihebetrag aus-

schliesslioh für don Bau der Kaserne zu vorvenden. Jode andore

Verwondung ist untersagt.

d) Die Gemeinde ist für die zoitgerechte Beschaffung der

geldlichen Mittel, vifür die reibungslose Ausführung des

fiw

Kasernonbauos laut Planung des Roiehs gebraucht verden, unein-

guschränkt verantwortlich.

o) Die Gemeinde ist berechtigt, diu Anleihe durch ein arst-

rangiges Grundpfandrecht auf pensgie

Bauplatz gchörigen Grund-

stückon zu
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stüokon zu sichern. Die zirtragung des Grundpfandreehts im

Grudbuche sovie die innorhalb draier Mozate nach erfolgtor

Tilgung der anruchonbaren Baukoston vorzunehmewte Lösohurs

dieses Grundpfandrechts; hat di. Geroince cuf cigone Kottun

zu vorunl-ssen n

§4.

1.) Die schrirtlichen Unterlagon für den Bu, insbcsondere

die Faupläne und die Kostenvorenachläge, erhält dis Gumeinde

vom Reicl.

a:) Dio Cenoinde ist für die ordnungemässige Ausführung des

Pnuos und für dic onc.. Boncl.tung der Bauplüne, der Kosten-

vorrnsohläge und etvaigyr Sonderunweisungen des Ruichs cllent-

halben verantwortlion, Sie haftet für sorgfältige Auswchl

und Übervnchung Ler Bauunternelmer (Arehitekten und Hand-

perker ):

3.) Dic Abnchno und Übsrnghme des fertiggestollten Baues or-

foigt Rür die Gemoinde durch das Roich & Ho.rosbauont ) in

Anwesanheit bevollndchtigter Yertrater : Jnuindo, Übor die

Vorhandluns vird eins Vgederseh:ift cufgonorr. a. Diose Lucs

dom Reich ( Heeresvervaltung ir Böhmen und Mähren ) zur Ge-

nehmigung vorgel.gt werdon.

4.) Die Niederschrift und die Abrechnungsuntorlagen verlen

vom Rich geprüft.

5.) Durch die vorervähnte Mitvirkung des Rutnhe bei Aor Ab-

nehme und Übernahme dos P ues sovie bei der Überprüfung der

Schlussabrechnung tritt dng lsich in keine vortraglichen Be-

zieiungon zu den Bauunternohuiern (Arehitekten und liandverkern),

vielmehr hat dio Gomeinde bei dur Vergebung der Bauaufträge

eindoutig klarzustollen, Cass :w: sie solbst, nioht aber das

Roich als Bauherr euftritt

§5.

1.) Dus Reich vorpflichtet sich, für die Benützuns dor er-

stellten Kasernex wid des dazugohörigen Geländos nach  1

Reg.V.0. Nr. 164/1o22 an ie Gemeinde eine Vorgütung in solcher

Höhe zu zahlon, dass dadurch die anrech nberun Enukosten ver-

sinst une getilgt vurden-

2.) Die anrechorberen Baukoston verdon vom Reich (Heeresver-

vltuna inBuraas
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verwaltung in Böhmon und Mähren) auf Grund der überprüften

Schlussabrechnung fostgosetzt. Diece Festeetzung ist eni-.

gültig und kann von dor Gomeinde nicht angofochten werden.

3.) Zu den anrechenbaren Baukosten guhören:

a) die eiguntlichen Baukosten einsohl. der Kosten für die innere

und äussere Bcleucltungsanlage; für lie Anscllüsse an des

öffentliohe Strom -, Gus -, Wesser-, Dampf-, und Abwässer-

notz; Pir die Anlegung stoubfreier Höre, Sport-, und Turn-

plätze, Turnhcllen, Gärten, Bawn = urA Strvuchanlegen, fiesen,

Gehsteige und Fahrvoge, Kanäle und Rinneale, Luftschutz-

gräben und Luftschutzkoller, sovie Urazäunungen;

b) die mit der Bauaufsicht und mit der Übernahme des Baues

verbundonen Auslagen mit Ausnahne dur Reisekosten, wolche

unnkttolbar vom Reioh getragen werdon ;

c) andero unvorhergeschene Audlagen, velohe nit der Durch-

führung des Bauos entstehen und vom Reieh als bogründot aner-

dr d

4) Zu den anrechenbrron Baukosten gelören nicht:

a) der Preis dec Baupletzes;

b) die mit der Beschaffung der Anleihe verbundenen, insbe-

sondore durch die Ausgabe von Schuldverrehreibungen ent-

stehenden Auslcgen sovie etwaige Kursverluste;

c) die duxch die An = und Ausfcrtigung der Vorgebungsver-

träge und durch die Erteilung der Bauuufträge entstehonden

Kosten;

d) Die Reisekosten der Gameindevertreter

5.) Die Vergütung nach Ziffer 1 dieser Vertragsbestimmurg, be-

Sa da   ta da a 

Baukoaten, vird gem. dem Tilgungs = und Verzinsungsplan, ( r

Ciesem Vertrage anliugt und ainen untrennbaren Vertragsbe-

standteil bildet; bezahlt:

I. r bozeichnete Plan vird nach Üborprüfung der Bau-

abrechnung und naoh Festsatzung dor anrechenbaren Baukosten

durch das Reich, ausgefertigt.

6.) Die Vergütung ernässigt sich:

a) wenn sich die auf die Bauanlcihe zu zahlonden Zinsen er-

mässigen ;

b) venn oine Ersatzanleihe zu niodrigeren Zinssntz, nls er

bei der biskerigen Anleihe Rgstgelo :t var, beschefft vird;

70909
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e) wern das Reich der Gemeinde die Erlangung einer Anleihe

mit günstigeren Zinssatz nachweist, gleiohviel, ob die Ge-

meinde hiervon Gebravch maclit und aus velchem Grunde sie es

unterlässt.

Die Vergütung eirüssigt sich in den Fullen a) bis e) dahin-

gehend, dass an Stelle der bisherigen Varzinsung der an-

rechenbaren Baukosten eine Verzinsung in Höhe des günstigeren

Zinssatzes tritt, den die Gomeinde für die Anleilie erwirbt

adur zu ererben untsrlässt.

§ 5

1.) Die in § 5 dieses Vertrages festgesetzte Vergütung wird

vom Reich durch die H. Standortkasse ................ in

........... Jahren getilgt, und zwar durch ...............

helbjährliche Teilzahlungen, welche jeweils im Januar und

Juli eines joden Jahres nachträglich. geleistet vordon, Der

jewoils vorbleibendo Rest wird mit ........... vom Hundert

verzinst.

2.) Die Gemeinde .hat dem Roich zu Händen dor He-resstandort-

vomvalturg in ........................ i czomber und Juni

cines joden Jahres eine Poscheinigung dos Gobors dor Bauan-

leihe einzusenden, woraus sich die Höhe dor für die Anleihe

gezahlten Zinsen ergibt.

5.) Die Gemcinde beauftragt und ermächtigt das Reich unwidor-

ruflich, die Teilzahlungen bis kur rustloson Tiigung der

aufgenommonen Bauanleihe und, soweit diese die nach § 5

zu zahlonde Vergütung übersteigt, bis zur Höha der Ver-

gütung unmittelbar an den Lnloilgober, d.i, die Geldan-

stalt ................ in ............... zu leisten.

Das Reich vorpflichtet sich, die Zehiungen in der genannten

Keise zu bewirken, jodoch behült sich das Reich das Recht

vor, die Tilgung der Vergütung in einer kürzeren Frist als

ausbodungen vorzunehmen bezw. durch eine einmaläge Zahlung

abzulösen.

§ 70

1.) Die Geneinde varprlichtat sich, die Strasson und Zugangs-

   d   e  

Weisungen des Roiches auf eigcne Kosten zu bauen, bezw.

horzustellen.

2.) Dic Gemoindo ver-
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2.) Die Gemeinde verpflichtet sich ferner, allo erforderlichen

Anschlüsse fü: Otron, Gas, Nasser, Dampf, Abwässer usw.

auf eigene Koston zu erstellen.

-

3.) Der Verbrauch an Strom, Gas, Wasser geht zu Lasten des

Reiches, judoch zahlt das Roich keine Vergütung für Wasser-

verbrauch anlässlich:

a) dor Löschung cines Erandes, es sei denn, dass dioser

durch Angehörige dor Wehrmacht vorschuldet vurde;

b) der erfordorlichon Prüfung der Wasserleitung;

c) irgondwelchor Schäden an der Wasserleitung, die durch

höhore Geualt (Blitzsehlag, Frost, Überschwemmung, Regen

or o

-d) sonstiger.Vorkommnisse vol che von dor Gumoinde zu ver-

troton sind.

§ 8

Dio Unterhalzung dor Kaserne und der dazugchörigen Anlagen

obliegt für die.Dauer der Bonutzung durch dio deutsche Wohr-

macht dem Reich, Dio Gemeindo loistet hierzu sinen geldlichon

Boitrag in Höho von ................. RM für dcs Jahr. Der

Beitrag ist am- 1; Juli eines jeden Jahres an.dio Heeres-

stondortkasse........................ in................

zu überveisen.

§ 9:

1.) Alle Schäden, welcho durch höhore Güwalt oder ähnliche

Ercignisse verursacht torden, gehen zu Lasten der Gemeinde.

2) Die Gomeinde verpflichtet sich, die Licgenschaften nebst

Gebäuden ihrem Werte entsprechend gegen Feuer, Wassor und

ähnlicho Eir:/irkungen zu versichorn. Die Geneinde hat im

Januar eines Joden Jahres dem Rcich zu Händen der Hoeres-

standortverwaltung in ….…..sares.urkundl.ich nach-

zuveisen, dass die Vorsicherungsprämien/bozahlt vordon sind.

ordnungsgenass

Sobald die Gomeinde mit dieser Zahlung in Vorzug gorät, ist

das Reich ernächtigt, die Prämienzahlung selbst zu übernchmen.

und dio aufgewendoten Beträge samt üblichon Zinsen bei dor.

nächston Toilzahlung auf dio Vergütung in Abzug zu bringen.

3.) Eine an die Gomeinde ausgezahlte Versicherungsumme ist

ausschliosslich auf dio Neuboschaffung oler Wiedorhorstollung

der vernichtoten oder beschäligten Segunstände zu vervonden.

Dio Genoinde ist jedonfalls verpraiehtet, die beschädigton

70908
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vernichteten Gegenstände auf cigenu Kosten unverzüglich, spä-

testons innerhalb cinos Jahres vom Schadensfall an gercchnet,

in oinen ordnungsmässigen Zustand zu veraetzen. Geschioht dios

nioht so kann das Reich den Sehaden auf Kosten der Gemeinde

beheben,

4.) Durch entsprechende Vereinbarung mit dem Versichorur hat

die Gomoinde als Versichermngsmohner die Auszahlung einer

jedon Versichorungsemmmo an lie Zustirmung des Reichs zu

knüpfen. Dds Reich varpflichtet sich jedoch, die Versicherungs-

sumne zur Wiedergutnachung des entstandenen Schadens frei-

zugeben.

§ 10.

1.) Das Reich bohält sich das Recht vor, dia Kaserne nebst

dazugehörigen Grundstücken und Zubohör nach Zahlung dor Ver-

gütung lastonfrei und ohne veitere Entschädigung in sein Ei-

gontun zu üburnehmon, ohne aber hierzu verpflicltet zu sein;

Das Recht orlåccht , vonn das Reich nach erfolgter Tilgung

der anrechenbaren Baukoston die Berutzung der Kasørno nicht

nur vorübergehond aufgogeben hat, ohne vor Lam Roohte Go-

brauch zu machen.

2.) Macht das Reich von dem Rechte Gobrauch, so iet die Go-

muinde zur Mitvirlung bei lor Regelung der nouen Eigentuns-

verhältnisse ; insbesondere zur Mitvirkung-bei der Eintragung

der Rcchtsändorung im Grundbuche, allenthaßben nach näherer

Weisung des Rcichs verpflichtot, Alle hiernit verbundenen

Auslagen, Gebühren, Abgabon usw. gehen zu Lasten der Gemeinde.

Dio Gemeinde ist auch verpflichtet, innerhalb von drei Monaton

von Tnge der Übernchneverständigung ab die Löschung-aller auf

den Grundstücken liegenden Lasten zu veranlassen.

3.) Macht das Reich von dem Rechte keinen Gebrauch, so hat es

der Gcnein'g für die Weiterbonutzung dor Kasernenahlagen eine

angenessene Vergütung nach Con Bostimungen dos Einquartierungs-

gesetzes zu zahlon.

8 11

1.) Alle mit diesem Vertrage verbundonen Rechtshandlungen des

Roichs und der Gemeinde sind gebührenfroi.

2.) Alle sonstigon mit dicsem Vertrage verbundenen Kosten,

Sropucsoqout
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die nit der Anlcihebeschaffung und inloihesioherstcliung ver-

bundench Kosten, trägt die Gemeindo, obonso auch die Kosten,

welche .urch die amtliahe Vornessung entstehen.

§ 12

Die Gelueinde ist vorpflichtet, die grundbuchliche Ein-

tragung dus Nutzungsrechtes, volches den Feieh gumäss diusem

Vortrage an den Liogonschaften und Gobäudon des Kasernenbe-

reichs zusteht, aur Kosten des Roichs herboizuführen, wnd

zwar an crster Rangstelle:

§ 13.

Den Mictzins für in dez Kasorno bofindlichon Wohnungen Corf

ausschliesslich das Roich vinhoben. Dia Gumeizde ist ledig-

lich zur Einhebung der Gobüiren für Strom, Gas und Vasser

berueitigt.

§ 14:

Soveit in diesen Vortrag pichts anderes vereinbart ist,

golten dis Pestimungen äcs Bürgerlichen Gesetzbuehs vom

18. VIII. 189s/RGBl. S. 195 Pr).Gurichtsstand fü= bcide

Teile ist das deutsche Antsgoricht Prng.

8 15.

Dieser Vertrag vird in uiner Urschrift und zvoi Abschrifton

ausgefertigt. Die Urschrift erhält dio Houresverwaltung in

Böhmen und Mähren, je eine Absohrift orhalten die Heores-

standortvervaltung in ........-.. und die Goneinde ........

..

, lon …………...…….. 1942.

Für dic Hocresstandor'vervaltung .......:

Für die Genoinde ..•... :

Gnnehmigt,

Heoresvervaltung für Behmen wnd Mähren in Preg.

P r a 6 , den ............... 1o42

wnite
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1. Mai 1942.

St.S.110/42.

Abschluß von Verträgen für die nach der Regierungsverordnung

164/22 von den Gemeinden erbauten Kasernen.

Ohne.

Anlg.: 2 Schriftstücke.

An den

Befehlshaber der Waffen-

Böhmen und Mähren,

-Brigadeführer v.Treuenfeld,

Prag.

30800

Die angeschlossenen Vorgänge übersende ich gegen Rück-

gabe zur Kenntnis.

HeilHitler!

4-Gruppenführer.

V11A7-15/42

St. S.



St.S. VII A - 17/42.

Prag, den 5. Mai 1942.

1942

L

Herrn Ministerialdirigenten Fuchs.

Hiermit übersende ich die Vorgänge, betreffend die

Kranzniederlegung am Schwerin-Denkmal am 6.d.Mts.,

zur Kenntnis. Der Herr Staatssekretär hat entschieden,

daß Sie im Auftrage des Stellvertretenden Reichspro-

tektors, i-Obergruppenführer Heydrich, einen Kranz

niederlegen. Der Kranz ist bestellt und steht am 6.

d.Mts. um 9 Uhr vormittags im Büro des Herrn Staats-

sekretärs zur Verfügung.

2. Z.d.A.

1

VA 17

h2



Wehrmachtkommandantur Prag

Prag, den 4.5.1942

0V

Abt. A II

Akte 13e

Betr.:

185. Todestag des Feldmarschalls Graf Schwerin

in der Schlacht bei Prag am 6. 5. 1942.

Büro des Staats■ekretärs

An die

beln Reichspcotektor

in Bühmen und Mähren.

Adjutantur des Staatsekretärs

Eing:

-5A11942

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Herrn SS-Gruppenführer K.H. F r a n k

Prag-IV

Czernin-Palais

In der Anlage überreicht die Wehrmachtkommandantur Prag einen Befehl

über die stattfindende Kranzniederlegung am 6 . 1942, 10,00 Uhr,

am Schwerindenkmal in Sterbohol anläßlich der Wiederkehr des 185.

Todestages des Feldmarschalls Graf Schwerin in der Schlacht bei

Prag mit der Bitte um Kenntnisnahme.Ggf. bittet die Wehrmachtkomman-

dantur um Entsendung eines Vertreters.

= 1 Anlage =

ium

Oberst und Kommandant/

of.

TA- 17/42



Wehrmachtkommandantur Prag

Prag, den 30.4.1942

Abt. A Il.

Akte 13e.

Betr.: Kranzniederlegung am Schwerin-Denkmal

am 6. 5. 1942.

1.) Anläßlich der Wiederkehr des 185. Todestages des Feldmar-

schälls Graf Schwerin in der Schlacht bei Prag findet am

6. 5. 1942, 10,00 Uhr, eine Kranzniederlegung am Schwerin-

Denkmal in Sterbohol statt.

2.) Inf.-Ers.-Rgt. 24 wird gebeten, am 6. 5. 1942 in der Zeit

von 8,00 bis 18,oo Uhr eine Ehrenwache in Stärke von 1 Offizier

und 8 Mann zu stellen,

Aufstellung der Doppelposten wie anläßlich des Heldengedenk-

tages 1942.

Anzug:

Dienstanzug, Stahlhelm, Gewehr,

Offizier:

Mit Säbel.

3)

Verlauf:

9,50 Uhr Meldung des wachhabenden Offiziers an den Kommandan-

ten

9,55 Uhr Eintreffen des_Wehrmechtbevollmächtigten beim Reichs-

protektor in Böhmen.und Mähren.

~

10,00 Uhr Niederlegen der Kränze: .

Während des Niederlegens der Kränze erweist die

Wache die Ehrenbezeigung,

Anschließend findet ein Vortrag über die Schlacht bei Prag

durch Oberstleutnant G ö d e 1 1 y, Stab.W.B., statt. Nach

Beendigung desselben Eintrag in das Besuchsbuch " Schwerin -

Denkmal ".,

4 e )

Entsendung von Vertretern.

W.B., 539. Division, Inf.-ErsoyRgt. 24, le.Art.Ers.Abt. (mot)

4, Kommando Flughafenbereich, Wehrersatzinspektion und Rüstungs-

inspektion werden gebeten, Offiziere als Vertreter zu ent-

senden. Die im Verteiler unter nachrichtlich aufgeführten

Dienststellen werden ebenfalls um Entsendung von Vertretern

gebeten.

Anzug: Dienstanzug, Mütze.

5.)

Besondere Anordnungen: Abt. IVa hat bis 5.5.42, 16,oo Uhr,

einen Kranz mit Schleife zu bestellen, Abzugeben an Abt. A II.

Rechnung an W.B. IIa.

Verteiler:



Ma
Verteiler:
Wehryachtbevollmächtigter
beim Roichsprotektor in B.u.M.
=
1
W.B. Abt, IIa
W H
W.B. Abt. Wehrmachtpropaganda
539. Division
=
L
Inf.-Ers.-Rgt. 24
1
le.Art.Ers.Abt.(mot) 4
I
1
Kommando Flughafenbereich
Wehrersatzinspektion
Rüstungsinspoktion
=
7
Wehrmachtkommandantur:
Kommandant
=
L
Adjutant
Abt. A II
=
IIVa
=
Nachrichtlich:
Büro des Herrn Reichsprotektors
=
1
Büro des Herrn Staatssekretärs
=
L
Befehlshaber der Ordnungspolizei
=
1
SS - Standortkommandantur
=
1
NSDAP - Kreisleitung Prag
=
1
Kreisamt für Kriegsopferversorgung
=
L
N.S.-Reichskriegerbund
=
1
22
Jor
fBdW
Rrege
Bdo
ROr
MM
Oberst und Kommandanti
1 Grany , D, Sag Reidpral
CWal
vaitrs
70903
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Abschrift!

Wehrmachtbevollmächtigter

Prag, den l.Oktober 1943.

beim Reichsprotektor

und

Befehlshaber

im Wehrkreis Böhmen und Mähren

Chef des Generalstabes

Sehr geehrter Herr Oberlandrat!

Auf Ihr Schreiben vom 20.9.l943 teile ich Imnen mit, dass der

Herr Befehlshaber die von Ihen erwähnten Mißstände bei der Gruss-

pflicht zwischen Wehrmacht und uniformierten Gliederungen der Partei

gleichfalls feststellen konnte. Er hatte bef ohlen, dass in einem

allgemeinen Befehl über Grusspflicht und Strassendisziplin nach-

stehender Hinweis aufgenommen wurde:

"Auch die Einhaltung der Grusspflicht zwischen Wehrmacht und

Waffen- sowie den uniformierten Angehörigen der Parteigliederungen

gibt zu berechtigten Klagen Anlass.

Waffen-il und Partei kämpfen Seite an Seite mit der deutschen

Wehrmacht an den äusseren und inneren Fronten. Die enge Verbundenheit

durch das gemeinsame Kampfziel muss gerade im volksfremden Raum des

Protektorates unantastbar dastehen und durch die freudig und korrekt

erfüllte gegenseitige Grusspflicht auch nach aussen ihren sichtbaren

Ausdruck finden."

Ich glaube, dass damit dem Wunsche des Herrn Staatsministers in

vollem Umfange entsprochen wurde und bitte, ihn davon gelegentlich

zu unterrichten.

Heil Hitler!

Ihr

gez. Ziervogel.

Der Oberlandrat

Prag, den 6.Oktober 1943.

Inspekteur des

-

Deutschen Staatsministers

für Böhmenund Mähren

Urschriftlich dem Ministeramt

z.Hd.von Herrn Min.Rat Dr.Gies

in Ha u s e

mit der Bitte, den Herrn Staatsminister gelegentlich zu unterrichten.

gez. Frh.v.latter.

b.w.

St.M. VI A-18 b/42
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Vfg.

gef. %.

. l.) Herrn Küblbeck

Abschrift für unsere Akten.

Herm v. Watter

gez.Gies

16.10.1943.
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Der Reichsprotoktor

in Böhnon wnd Mähren

Nr.Z. Pors. I

Prag, den 1. November 1942

An

dic Abteilungen I - IV,

sämtliche Gruppen,

den Horrn Befohlshaber der Sicherheitspolizei,

den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,

den Herrn Arbeitsgauführer,

die Herron Vizepräsidenten der Landeebehörden in Böhmon u.Kähren

(mit Abdrucken für die Bez.Behörden-Reichsauftragsverwaltunge)

don Herrn Oberfinanzpräsidenten in Prag,

den Herrn Generalstaatsanwalt in Prag,

das Hauptamt dor Deutschon Reichspost,

den Herrn Kurator der deutschen vissenschaftlichen Hochschulon

in Prag,

den Herrn Kurator der deutschen tochn. lochschule in Brünn,

die Horren Oberlandräto (Inspelteure d. Roichsprotektore),

Nachrichtlich:

der Adjudantur dos Herrn stellv. Roichsprotektors,

den Büro des Herrn Staatssekrotära,

dom Büro des Herrn Generalinspekteurs der Werwaltung

Genoralmajor Reinefarth,

an don Herrn Wehrmachtbovollmächtigten,

an den Herrn Leitor dor Parteiverbindungeetelle,

Abschrift üborsende ich mit dcr Bitte um Kenntnisnahne.

Im Auftrago:

gez. Licbenow

\

Angostallte

7 bercrert: benea-if bee

ae de ki hi

Riceck id

eeiccio.Ne

Lledee.. .o.e.

V11 At-18/42

/

18/70.42
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Abschrift:

Oberkomnando der Wehrmacht

14 a A7A/W Allg. (IId).

Berlin W 35, den 1.Okt,1942

Betr.: Grussverhältnis zwischen Angehörigen der Wehrnacht,

des Wehrmachtgefolges und Angehörigen der staat-

lichen und Parteidienststellen.

Bezug: OKW Nr. 37l0/A2 AWA/W Allg.(IIa) 2.Ang.v.5.8.1942-.

An den

Chef der Heerearüstung und

Befehlshaber des Ersatzheeres

das Oberkomiando der Kriegsnarine

den Reichsminister der Luftfahrt und

Oberbefehlshaber der Iuft waffe

Un Bekanntgabe nachstehender Verfügung wird gebeten:

"Grussverhältnis zvischen Angehörigon der Wehrmacht,

des Wehrmachtgefolges und Angehörigen der staat-

lichen und Parteidienststellen.

Im Interesse des Ansehens deg Großdeutschen Reiches und als

Ausdruck dcr engen Verbundonheit ist ein kaneradachaftlicher Gruß-

wechsel zwischen allen außeihalb der Reichsgrenzen eingesetzten

Deutschen eine Selbetverständlichkeit.

Von allen Wehrmachtangehörizcn und den Angehörigen des Wehr-

machtgofolges sowie der in diegon Rahaen eingesetzton Organisa-

ionen wird daher civartet, dags sie gegenseitig und mit den Aige-

hörigen der staatlichen und Parteidienststellsn, die durch einheit-

liche Kleidung oder durch Abzeichen als solche kenntlich sind, eine:

kameradschaftlichen Gruss wechseln. Hierbei ist es gelbstverständ-

lich, dass in der Art des Giusseg gegen ler den veiblichen An-

gehörigen des Wehrnachtgefolgen und der staatlichen usw. Dienst-

stellen die Achtung von der deutschen Frau zun Ausdruck komnt.

Die Angehörigen der ausserhalb der Reichsgrensan eingesetzten

Einheiten dind in diesem Sinne zu orziehen und in regelmässigen

Abständen hieriber zu belehren."

Der Chef des Oberkommandos der Welnnucht

In Auftrage:

gez. Lind e .

./.



Masn co

Reichsminister und Chef

der Reichskanzlci, Borlin W 8, Vosstrasse 6

die Parteikanzlei über z.b.V.Chef OEy

die Deutsche Arbeitsfront

Hauptbetriebsobmenn OKy, Borlin W 62, Kurfürstenstr.123

A b d r u c k mit dor Bitte wn Kenntnisnahme.

Der Chef des Oberkoumandos der Vehrnacht

In Auftrage

gez. L.in d e.

Der Reichsuinister und Chef

der Reichskanzlei

RI.13996_A

Berlin W8, den 8.0ktober 1942

z.Zt.Peldouartier

An die

Oborsten Reichsbehörden

-mit Ausnahme des Oberkomandos der Wehrunacht

und der Partei-Kanzleiv,

die dem Pühror unmittelbar unterstehenden Dichstetellen

Betrifft: Grußvorhältnis zwischen Angehörigon der steat-

lichen und Partcidienststellen und den Ange-

hörigen der Wehrnacht und des Vohirechtgefolges.

Anbei übersonde ich in Absehrift cinc Verfügung dos Ober-

kommandos dor Wehrnacht mit der Bitte, für die Angehörigen der

in Betracht komenden Diengtstollen Iliros Eereiches eine ent-

sprechonde Anordnung zu treffen.

goz. Dr. Lammers.
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